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Vorwort

Fünf Jahre nach der 9. Auflage legen Herausgeber, Autoren und Verlag die 10. Auflage
vor. Neben der selbstverständlichen Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung und Litera-
tur hat bei der Überarbeitung der Kommentierungen vor allem eine Reihe von Rechts-
entwicklungen außerhalb des VwVfG ihren Niederschlag gefunden:
Zunächst sind das Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsver-

fahren im Verkehrsbereich v. 29.11.2018 und das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz v.
22.3.2020 zu nennen, deren Ziel eine schnellere („Baurecht“ begründende) Zulassung von
Vorhaben durch Reduzierung von Verfahrensschritten, Einschaltung von Projektmanagern
und Verkürzung des Rechtsschutzes ist. Demgegenüber versuchte das Planungssicherstel-
lungsgesetz v. 20.5.2020, ein Planungsverfahren unter Pandemiebedingungen zu schaffen,
und zeigt so die Möglichkeiten auf, die sich bei einer weitergehenden Digitalisierung von
Planungsverfahren eröffnen. Rechtsrahmen und Möglichkeiten der Verwaltungsdigitalisie-
rung haben sich aber auch generell weiterentwickelt, so in Zusammenhang mit den Folgen
der Ablösung des Signaturgesetzes durch die eiDAS-VO und bei den Schnittstellen zwi-
schen der E-Justice- und E-Government-Gesetzgebung einerseits und „klassischem“ Ver-
waltungsverfahrensrecht andererseits. Bestimmungen des (durch Gesetz v. 3.12.2020 erheb-
lich geänderten) Onlinezugangsgesetzes, das Bund, Länder und Kommunen verpflichtet
hat, bestimmte Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch in digitaler Form über Portale
anzubieten, berühren ebenfalls das VwVfG. Die Diskussion über voll- und teilautomatisier-
te Verwaltungsverfahren und den (auch) hiermit verbundenen Fragen zur „Künstlichen
Intelligenz“ in der Verwaltung hat seit der 9. Auflage weitere Fortschritte gemacht und war
zu berücksichtigen. Die Covid19-Pandemie hat nicht nur zu einem Digitalisierungsschub
auch in der Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger geführt (der über Video-
konferenzen oder Messenger-Dienste bekannt gegebene Verwaltungsakt ist Realität gewor-
den!), sondern zugleich auch den erheblichen Rückstand der deutschen Verwaltung beim
E-Government gezeigt, der mit Erlass immer neuer und unabgestimmter E-Government-
Gesetze allein nicht überwunden werden kann. Die Covid19-Pandemie führte aber auch
zu einer Renaissance klassischer Instrumente der Ordnungsverwaltung und damit u. a. zu
einer Neudiskussion hinsichtlich der Grenzen von Regelungen durch Allgemeinverfügun-
gen. Dabei zeigte sich, dass viele „klassische Fragen“ des Verwaltungsverfahrensrechts nach
wie vor auch für die Praxis kaum als geklärt gelten können. Wie bei jeder Neuauflage war
schließlich die immer tiefere Integration (auch) der deutschen Verwaltung in den Europäi-
schen Verwaltungsverbund und deren Auswirkung auf das nationale Verwaltungsverfahren
und Verwaltungshandeln zu berücksichtigen. Diese zeigt sich nicht nur in einer Zunahme
und Verdichtung des für die Verwaltungstätigkeit relevanten EU-Sekundärrechts, das
u.U. ggf. dem VwVfG vorrangig (§ 1 Abs. 3 VwVfG) zu berücksichtigen ist, sondern auch
in allgemeinen, aus Art. 4 Abs. 3 EUV und der Europäischen Grundrechte-Charta herge-
leiteten Vorgaben für die nationale Verwaltungsorganisation, die nationalen Verwaltungs-
aufgaben, nationale Verwaltungsverfahren und den nationalen Verwaltungsrechtsschutz
sowie die grenz- und ebenenüberschreitende Verwaltungskooperation.
Dagegen hat das VwVfG selbst seit Erscheinen der Vorauflage nur wenige unmittelbare

Änderungen erfahren: § 20 durch das Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung
des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts v. 18.12.2018; § 3a durch
das Gesetz zur Einführung einer Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen
Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung
des Personalausweisgesetzes und weiterer Vorschriften v. 21.6.2019; § 12 mit Wirkung v.
1.1.2023 durch das Vormundschafts- und Betreuungsrechts-Reformgesetz v. 4.5.2021;
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§§ 27, 61, 65 durch das Gesetz zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur
Änderung weiterer Vorschriften v. 25.6.2021.
Durch die Einbeziehung vor allem der genannten Problemkreise will der Kommentar

der Verwaltungspraxis, Rechtsprechung, Anwaltschaft weiter die notwendige Hilfestellung
für die tägliche Arbeit geben, zugleich aber auch Lösungsvorschläge in den Bereichen
unterbreiten, die (noch) nicht als abschließend (höchstrichterlich) geklärt gelten können.
Prof. Dr. Michael Sachs, der das Werk ab der 3. Auflage 1990 als Autor und Mitheraus-

geber wesentlich geprägt hat, ist Anfang des Jahres verstorben. Er hat die Vorbereitung
dieser 10. Auflage aktiv begleitet und die von ihm als Autor bearbeiteten Teile bis kurz vor
seinem Tod selbst aktualisiert. Wenige spätere Nachträge haben die Mitherausgeber be-
sorgt. Nach Erscheinen der Vorauflage sind auch der Mitbegründer des Kommentars Prof.
Dr. Heinz Joachim Bonk sowie die Autoren Dr. Dieter Kallerhoff und Prof. Dr. Jan
Hecker verstorben.
Mit dieser Auflage hat Prof. Dr. Ulrich Stelkens Aufgaben als Mitherausgeber über-

nommen. Den Autorenkreis verstärkt nun der im Bundesinnenministerium für das Ver-
waltungsverfahrensrecht zuständige Referatsleiter Lorenz Prell.
Herausgeber und Autoren danken wiederum für wertvolle Anregungen, Verbesserungs-

vorschläge und Kritiken. Dem Verlag C. H. Beck – insbesondere den Herren Dr. Rolf-
Georg Müller und Dr. Wolfgang Lent – danken sie für die gute Betreuung bei Vorberei-
tung und Erstellung dieser Neuauflage.
Herausgeber undAutoren sindweiterhin fürHinweise undAnregungendankbar, ambesten

per E-Mail an dieAdressenmail@schmitz-www.deoder stelkens@uni-speyer.de.

Berlin/Speyer, im Juli 2022 Heribert Schmitz Ulrich Stelkens

Vorwort
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